
 
022/26 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 

 
 
 

Abwägungsbeschluss über den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

"Wohngebiet Machnower Chaussee" in der Stadt 
Zossen 

Organisationseinheit: 
Bauamt  

 
Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Ortsbeirat Zossen (Vorberatung)  Ö 
Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Wirtschaft, Energie und 
Umwelt (Vorberatung) 04.03.2026 Ö 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen 
(Entscheidung) 19.03.2026 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
 

1. die anliegende Abwägungstabelle mit den eingegangenen Stellungnahmen 
zum 2. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Wohngebiet 
Machnower Chaussee“ 
 
oder 

 
2. die vorliegenden Abwägungsvorschläge werden mit dem laut Protokoll 

aufgeführten Änderungen übernommen. 
 
Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf 
[X] besteht nicht  [  ] besteht für: 
 
Begründung 
Der Entwurf wurde gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Zeit vom 
11.06.2025 bis einschließlich 11.07.2025 öffentlich ausgelegt. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 11.06.2025. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange konnten bis einschließlich 11.07.2025 ihre 
Stellungnahme bei der Stadt Zossen einreichen. Die eingegangenen 
Stellungnahmen wurden untereinander und gegeneinander abgewogen. Das 
Abwägungsergebnis wird mitgeteilt. 

 



Finanzielle Auswirkungen 
[  ] Ja      [X] Nein 
  
Gesamtkosten:   
Deckung im Haushalt: [  ] Ja [  ] Nein 
Finanzierung 
aus der Haushaltsstelle: 

  

  
 
Anlage/n 

1 Abwägungstabelle 
 

 



BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND 
STELLEN, DIE ÖFFENTLICHE BELANGE WAHRNEHMEN, 
nach § 4 Abs. 2 BauGB
DER NACHBARGEMEINDEN
nach § 2 Abs. 2 BauGB und der
BÜRGER
nach § 3 Abs. 2 BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

STAND: 28.01.2026

1
2

Anzahl
beteiligte Träger öffentlicher Belange
Nachbargemeinden

26
7

Antworten
18
1

3

4

Summe 33

Öffentlichkeit

19

1

1

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF



Die Gemeinsame Landesplanungsabteitung bestätigt, daß die Pla-
nung an die Ziele der Raumordnung angepaßt ist.
Es besteht kein Abwägungsbedarf.

2

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

1.1.1.1.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

1.11.11.11.1

1.11.11.11.1



Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

3

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

2.2.2.2.

2.12.12.12.1

2.12.12.12.1

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF



Das Ordnungsamt der Stadt Zossen hat bestätigt, daß die Löschwas-
serversorgung des Plangebietes gesichert ist.
Die weiteren Hinweise betreffen dem Planverfahren nachgelagerte 
Planungsschritte und im weiteren Verfahren berücksichtigt.
Es besteht kein Abwägungsbedarf.

4

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

2.22.22.22.2
2.22.22.22.2

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF



Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

5

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

2.32.32.32.3

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

2.32.32.32.3



Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.
Die weiteren Hinweise betreffen dem Planverfahren nachgelagerte 
Planungsschritte und im weiteren Verfahren berücksichtigt.
Es besteht kein Abwägungsbedarf.

6

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

2.42.42.42.4

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

2.42.42.42.4



Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

7

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

2.52.52.52.5

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF

2.52.52.52.5



8

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

3.3.3.3.

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF



9

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE" STADT ZOSSEN                                               ENTWURF




	Vorlage

